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Das Gebäudeprogramm 
 
Kurzbeschreibung 
Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen löst seit 
2010 das Gebäudeprogramm der Stiftung Klimarappen ab. 
Wichtigste Neuerung: Auch Einzelbauteile werden geför-
dert. Das Programm dauert zehn Jahre und schüttet jähr-
lich über 130 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe an 
die Bevölkerung aus. Der Einsatz erneuerbarer Energien, 
moderner Haustechnik und Abwärmenutzung wird eben-
falls mit Geld aus der CO2-Abgabe und kantonalen Beiträ-
gen unterstützt. Insgesamt stehen so pro Jahr 280 bis 300 
Millionen Franken zur Verfügung. 
 
Inhalt 
− Die unten aufgeführten Kriterien sind für einen För-

derbeitrag zu erfüllen: 
− Das Gesuch muss vor Baubeginn eingereicht 

werden.  
− Eine Förderzusage ist zwei Jahre ab Datum der 

Zusage gültig. 
− Die Massnahmen müssen fachgerecht geplant 

und ausgeführt werden. 
− Das Gebäude ist vor 2000 erstellt worden. 
− Nur beheizte Gebäudeteile sind förderberechtigt 

(Mindesttemperatur 16° C; Ausnahme: Ausbau 
des Estrichs). 

− Der Beitrag zum Gesuch muss mindestens CHF 
3000 betragen (ohne kantonale Zusatzförderun-
gen).  

− Falls für eine Massnahme bereits Fördergeld vom 
Bund oder der Stiftung Klimarappen erhalten 
wurde, ist diese nicht mehr förderberechtigt. 
Ebenso sind Massnahmen, die im Rahmen von 
Zielvereinbarungen oder der Befreiung von der 
CO2-Abgabe durchgeführt werden, nicht förder-
berechtigt. 

− Detaillierte Förderbedingungen sind im Gesuch-
sformular und in der Wegleitung aufgeführt. 

Kundennutzen 
− Die Sanierung von Wand, Boden oder Dach gegen 

aussen wird mit CHF 40 (U-Wert 0.2 W/m2K) pro m2 

gefördert. 
− Die Sanierung von Wand, Boden oder Dach gegen 

unbeheizte Räume wird mit CHF 15 (U-Wert 0.25 
W/m2K) pro m2 gefördert. 

− Die Sanierung von Fenstern wird mit CHF 40 (U-Wert 
0.7 W/m2K) pro m2 unterstützt. 

 
Zielpublikum 
Bauherrschaften 
 
Kosten 
Die Gesuchseingabe und -prüfung ist kostenlos. Gesuch-
sformulare stehen auf der Webseite zur Verfügung. 
 
Kontaktinformationen 
Das Gebäudeprogramm  
Bearbeitungsstelle des Kantons Zürich 
Neugasse 10 
8005 Zürich 
 
Tel. 043 500 39 77 
zuerich@dasgebauedeprogramm.ch 
www.dasgebaeudeprogramm.ch  
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